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I Einleitung 

In einem „Lexikon der alten Welt“ lese ich unter Symposion: "Das Trinkgelage begann nach der Mahlzeit; Teilnehmer salbten und bekränzten sich, bereiteten Mischkrüge vor, spendeten unter Gesang den Göttern etwas Wein. Man trank sich mit dem Namen, mit einem Trinkspruch zu. Beim Symposium wurde meist ein Vorsitzender, Magister bibendi, gewählt, der Mischungsverhältnis, Gefässgrösse, Straftrinken, gesellige Unterhaltung bestimmte. Gefässe, von Diener und Dienerinnen rechts herumgereicht, mussten auf einen Zug geleert werden. Eine Spende an Hermes und ein Komos – ein fröhlicher Umzug Betrunkener – beschlossen den Trinkkonvent. Zur Anwesenheit von Tänzern, Gauklern, Hetären vergleiche Geselligkeit (Artemis 1990).“ 
Ich weiss nun nicht, ob ich für die kurze Zeit am Schluss dieses intensiven Symposiums ein Magister bibendi oder ein anwesender Tänzer oder Gaukler bin. 
Post festum habe ich zum Thema „Der vernetzte Anwalt“ zu sprechen. 
1. Zum Begrifflichen im Bereich der Netzwertthematik

Worüber reden wir?
1 a) Ich erspare Ihnen die Lektüre der 230 Titel von Publikationen, welche die Sachbearbeiterin in der Buchhandlung der Veranstalterin dieses Symposiums unter dem Stichwort „Netzwerke“ auf meine Bitte ausgedruckt hat. Zum vorliegenden Thema enthält diese Liste keine einschlägige Publikation; 
1 b) Im Anschaulichen der Berufs- und Alltagssprache finden wir einige Verwendungen, etwa: Der Kollege X ist gut „vernetzt“. Der Kollege Y ist ein „Networker“. Die Anwaltssozietät Z hat in ihrem Büro ein „Netzwerk“. Die Anwaltssozietät Q ist Mitglied eines „Anwaltsnetzes“. Der Kollege B „denkt vernetzt“. Die Kollegen B und C haben Erfahrung in der Bearbeitung von Rechtsfragen im Zusammenhang mit „Netzwerken“, so wie sie heute dargestellt wurden. Is the law firm part of the network economy? The lawyer and the „net“ (als Kürzel von Internet)
Bemerkenswert ist, dass die engliche Sprache – im übrigen das machtvollste Netzwerk – Nomen und Adjektiv des Ausdrucks „der vernetzte Anwalt“ nicht kennt; umgekehrt kennt die deutsche Sprache das Verb „to network“ nicht.
1 c) In den "Lexika der neuen und der neuesten Welt" finden wir wenig zu Netzwerken. Je nach Betrachtungsweise werden einem Netzwerk unterschiedliche Bedeutungen zugewiesen. Lexika weisen dem Begriff mindestens zwei Bedeutungen zu: Netzwerke stehen für die Datenverarbeitung. Darunter wird ein Datenkommunikationssystem für die Übermittlung und Übertragung von Signalen, zwecks Datenaustausch zwischen mehreren, unabhängigen Geräten, verstanden (vgl. Brockhaus-Enzyklopädie 1991, S. 404). Die zweite Bedeutung liegt im Bereich der Soziologie und umfasst ein Modell zur Erklärung zwischenmenschlicher Beziehungen in einem System (Die grosse Bertelsmann-Lexikothek, 1994, S.334). In Gablers Wirtschafts-Lexikon wird der Begriff ebenfalls primär zur Beschreibung der oben genannten Sachverhalte verwendet (Gablers Wirtschafts-Lexikon 1997, S. 2741). Unter dem Stichwort Netzwerk-Ansatz existiert zudem ein Verweis auf strategische Netzwerke, welche im Organisationsbereich anzusiedeln sind. Strategische Netzwerke stellen eine eigene, relativ exakt spezifizierte Organisationsform dar. Die Aufnahme der organisatorischen Bedeutung von Netzwerken in einem Lexikon zeugte vor einigen Jahren von der zunehmenden Wichtigkeit, welche diesem Begriff zukommt. Daneben wird der Begriff in der Elektrotechnik, in der Politologie und in anderen Gebieten verwendet.

1 d) Dem Begriff Netzwerk werden je nach verwendetem Kontext – wir werden sehen, dass im Zusammenhang mit dem Anwalt verschiedene Kontexte relevant werden – verschiedene Bedeutungen zugeordnet. So etwa:
· eine soziologische Bedeutung: Kanäle innerhalb einer Gruppe und ihre Zusammensetzung;

· eine technische Bedeutung: Fernmeldeleitungen, welche technische Anlagen miteinander verbinden;

· eine ökonomische Bedeutung: Relativ stabile Beziehungen zwischen verschiedenen Partnern im Hinblick auf ein ökonomisches oder strategisches Ziel;

· eine organisationsbezogene Bedeutung: Voraussage von Entwicklungsverfahren und langfristigen Strategien, Kapazitätseinschätzungen sowie Ausbildungsprozessen bis hin zur Vorstellung von der Firma als Netz intern beteiligter Personen mit Beziehung zu einem Netz externer Personen.

Aktuelles ist nicht immer neu. Schon Ronald Coase – mit Verzögerung Nobelpreisträger – erkannte in den Dreissiger Jahren des Zwanzigsten Jahrhunderts, dass in Unternehmen interne Netze existieren. Diese sorgen für den Transport von Informationen und Ressourcen. Am internen Netzwerk angeknüpft existieren Verbindungen, welche die Grenzen des Unternehmens überschreiten und dieses mit den Institutionen und Ansprechpartnern in der Umwelt verbindet.
Die vielfache Verwendung des Ausdruckes Netz und Netzwerk, in den Zwischenbereichen und Grauzonen zwischen „Metapher“ und „Begriff“, verbietet eine rasche Bestimmung von Begriffsinhalten. Aktuelles, das auch neu ist, verschliesst sich dem, sonst mag es uns ergehen wie beim Begriff Symposium. Das soll auch in diesem Vortrag gelten.
2. Zur „Situationalität“ des "vernetzten Anwaltes" 
2 a) Die heutigen Vorträge und Texte im vorliegenden Symposiumsband betreffen im Wesentlichen die Behandlung von Rechtsfragen und rechtlichen Beurteilungen von „Netzwerken“ in verschiedenen Sachbereichen, neuartigen Sachverhalten von spezifisch miteinander verbundenen Knoten und Linien und entsprechender komplexer Konfigurationen also, die der Wandel im Übergang von der Industrie zur Informationsgesellschaft erzeugt hat. Beim Thema „der vernetzte Anwalt“ steht die berufliche Situation beziehungsweise Situationalität des Anwaltes, dessen „Sein“ und „Handeln“, die die Veranstalter mit dem Adjektiv „vernetzt“ qualifizieren im Vordergrund und nicht die rechtliche Beurteilung einzelner Bereich dieses Netzwerks. Hier geht es ebenfalls um eine in einem vielschichtigen und vieldeutigen, fundamentalen und dynamischen Wandel herbeigeführte, berufliche Situation, die vermuteterweise durch das Phänomen der „Netzwerke“ vielfältig geprägt ist. Darüber ist meines Wissens wenig nachgedacht und geschrieben worden. Es kann deshalb im folgenden hauptsächlich nur darum gehen, den Wandel zu beschreiben und nachzuvollziehen, der dazu geführt hat, dass die „Vernetztheit“ eine relevante Realität der Situationalität des Anwaltes ist. Da die Bezüge vielfältig sind, werden wir die Bereiche der Inzidenz des Wandels vorwiegend im Sinne eines Issuespotting identifizieren, in denen „Netzwerke“ eine Bedeutung haben und letztlich nicht diese Netzwerke selber im Einzelnen beschreiben und untersuchen. Es geht zudem auch nicht darum, die Situation der derweise "vernetzten Anwaltes" rechtlich zu beurteilen.
2 b) Das vom Veranstalter vorgegebene Thema ist beschränkt auf die Vernetztheit der Berufsrolle Rechtsanwalt. Dazu vorweg folgendes: Andere rechtliche Berufsrollenträger sind ebenfalls vernetzt, seien es Richter, Justizbeamte, akademische Lehrer und Forscher oder Mitglieder der Rechtsabteilung vom Unternehmen. Auch sie nehmen am indizierten Wandel der Berufsrollen berufsentsprechend teil. Wir werden am Schluss sehen, dass es im Grunde auch darum geht, unter den verschiedenen rechtlichen Berufsrollen Netzwerke solcherart zu gestalten und zu beleben, dass von einer Community of Lawyers gesprochen werden kann. Es mag an der Teilhabe der Schaffung, Anwendung und Durchsetzung von Recht als wichtiger Kulturerscheinung liegen, dass ein solches erweitertes Netzwerk dem weiterhin gerecht werden kann, was ursprünglich mit Berufsstand bzw. Berufsständen – in der englischen Sprache „Professions“ – bezeichnet wurde; ein erweitertes Netzwerk, das heute im Spannungsfeld Professionalism vs. Commercialism auf dem Hintergrund der beobachteten Tendenz zu einer Amerikanisierung oder einer Globalisierung im Übrigen gefährdet ist. Gerade deshalb - auch auf den Hintergrund der persönlichen Erfahrung als langjähriger Teilhaber in einer schweizerischen International Law Firm - steht in diesem Text die "vernetzte international practice of law" im Vordergrund, auch wenn das Phänomen ceteris paribus für Anwaltssozietäten jeder Grösse von Bedeutung ist. 
2 c) Wir erachten diese Netzwerkthematik als wichtig und sind der Auffassung, dass diese sinnvollerweise fürs erste auch und vor allem durch Rechtsanwälte selber behandelt werden soll. Über das vernetzte Anwaltsein nachzudenken, gehört in Zeiten raschen Wandels zur professionellen Pflicht und nicht zur Kür. Das Thema hat allerdings bemerkenswerterweise keine „Anwälte“. Es ist offensichtlich, dass es in den akademischen Gefilden in der Regel als zu wenig akademisch und in Praktikergefilden mangels Zeit nicht behandelbar und teilweise auch nicht als behandlungswürdig behandelt wird. Gerade der Fokus in Netzwerken auf die Knotenfunktion der Anwaltsfirma oder des Anwaltes vermittelt dem Anwalt eine besondere Legitimation, darüber nachzudenken und sich auch dazu zu äussern. Das Thema legt einen personalistischen Ansatz der Erfassung des beruflichen Wandel des Rechts und des Rechts selbst nahe. Dieser Ansatz ist meines Erachtens auch deshalb angebracht, weil im Rahmen der gegenwärtigen Internationalisierung und Globalisierung Juristen, d.h. Anwälte vor allem im Bereich der Rechtsgestaltung im Rechtsprozess eine wichtige Rolle spielen; ganz abgesehen davon, eine sich an der Berufsrolle orientierende Situationalitätsanalyse lässt sich auf den philosophischen Grundlagen von Jaspers und Gadamer dieser personalistische Ansatz auch theoretisch begründbar sind.
II Der Wandel der International Practice of Law – Berührungsfelder des „International Lawyers“ zu Netzwerken
1. Die Beschreibung eines dynamischen Wandels

1.a) Veränderungen der letzten 30 Jahre

Hinsichtlich der Entwicklung auf dem europäischen Kontinenten lassen sich für die letzten 30 Jahre folgende Veränderungen in der Anwaltschaft erkennen: Früher war der Anwalt eher ein Organ der Rechtspflege als ein marktorientierter Dienstleister. Der Spezialisierungsgrad bewegte sich auf einem tiefen Niveau, es mangelte an wirtschaftlichem Verständnis. Anwälte übten ihren Beruf in kleinen Einheiten aus, die zudem nur in einem begrenzten Wettbewerb standen. Das damalige Umfeld bestand aus regional gegliederten Märkten, zumeist ohne dominierende Zentren und die Wirtschaftsstruktur war vorwiegend mittelständisch. Der Rechtsbereich wurde von der Wirtschaft in der Regel unterbewertet. Dies hatte zur Folge, dass die Industrie bis in die Achtziger Jahre grosse Rechtsabteilungen mit spezialisierten In-House-Counsels beschäftigte, die in der Regel als Spezialisten oder in forensischen Beratungsbereichen eingesetzt wurden. Im Bereich der mittelständischen und kleinen Unternehmen herrschten persönlich geprägte, lang andauernde, loyale Beratungsbeziehungen. Das internationale Geschäft, das sich auf wenige Law Firms konzentrierte, die national und international miteinander zusammenarbeiteten, bestand vorwiegend aus Direktinvestitionen aus dem Ausland und aus der Pflege von Handelsbeziehungen.

1.b) Beschleunigung in den 80er Jahren

In den Achtziger Jahren veränderte sich die Situation massgeblich. Die Globalisierung führte zu Konzentration und Internationalisierung, die Komplexität der Zusammenhänge in Wirtschaft und Recht nahmen zu. Zudem bildete sich ein verstärktes Kostenbewusstsein heraus. Die gestiegene Mobilität und die umfassendere Kommunikation erfassten nun auch den Anwaltsberuf, gleichzeitig nahm die Freizügigkeit zu und der Marktschutz verringerte sich. In der Wirtschaft setzte eine verstärkte Orientierung auf das Finanzwesen ein, und, damit verbunden, vergrösserte sich der Einfluss der vorrangig anglo-amerikanischen Investment-Banken. Die lukrativen Beratungsbereiche wanderten teilweise ab und begannen, sich auf die Finanzzentren London und New York zu konzentrieren. Auch die Transaktionsvolumina steigerten sich gewaltig.

1.c) Rasch steigende Ansprüche an die Rechtsberatung

Diese Entwicklung stellte rasch steigende Ansprüche an die Rechtsberatung. Die Spezialisierung, die zeitliche Verfügbarkeit und die Manpower-Kapazitäten nahmen zu, das Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge vertiefte sich, Spezialkenntnisse einzelner Industrien und Dienstleistungsbereiche bildeten sich aus. Die Internationalisierung der Geschäftstätigkeit führte zum Einsatz neuer technischer Einrichtungen, zu anderen Arbeitsstrukturen sowie zu interdisziplinären Zusammenarbeit mit Beratern anderer Berufsgattungen. Ganz allgemein gingen Solidarität und Loyalität einerseits unter den Professionals, andererseits zwischen den Klienten und den Law Firms zurück. Im Zuge der Internationalisierung der Wirtschaftstätigkeit verlangten Klienten Rechtsberatungen in den wesentlichen Rechtsordnungen, teilweise sogar nach dem One-Stop-Shopping-Prinzip und ihre Ansprüche an die Spezialisierungen stiegen. Gleichzeitig erhöhten sich die Qualitätsansprüche an die Dienstleistungen, was eine Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau erforderte.
In den vergangenen dreissig Jahren hat sich also die Nachfrage nach grenzüberschreitenden rechtlichen Dienstleistungen, die eine Vielzahl von Rechtsordnungen betreffen, wegen der Intensivierung der internationalen Kommunikation, des internationalen Handels und internationaler Finanztransaktionen stark zugenommen. Die International Practice of Law ist in den führenden Industriestaaten Nordamerikas, Europas und Asiens ein wichtiger und ständig wachsender Berufszweig geworden. In diesem Zeitraum hat sich die International Practice of Law im OECD-Raum von einer obskuren Spezialität zum Tätigkeitsbereich vieler Anwälte entwickelt. Die Zahl, Vielfalt und Grösse internationaler Geschäftstransaktionen, die gegenwärtig bei Anwaltsfirmen in der ganzen Welt täglich bearbeitet werden, übersteigt die Transaktionsvolumina von vor zehn Jahren um ein Vielfaches. Es gibt kaum eine Anwaltsfirma irgendeiner Grösse, die ihre gegenwärtige Geschäftstätigkeit ohne Bezug auf internationale Märkte und den internationalen Wettbewerb ausübt.

Die Liberalisierung und Deregulierung nationaler Volkswirtschaften führen zu internationalen Zusammenschlüssen in verschiedenen Wirtschaftszweigen, wobei die Vielfalt der Geschäftsbeziehungen, der nationalen Rechtsstrukturen und Regulierungen, die miteinander verbunden werden müssen, überwältigend ist. In Europa wird die Internationalisierung der Geschäftstätigkeit zudem durch den Einigungsprozess der Europäischen Union begünstigt. Grosse Bedeutung haben in jüngster Zeit internationale Geschäftsallianzen erlangt, die Geschäftseinheiten zu kurz- oder langfristigen Partnerschaften, Joint Ventures oder anderen gemeinsamen Beziehungen vereinigen, um bestimmte Transaktionen durchzuführen oder bestimmte Märkte zu bearbeiten.

Parallel zum Wachstum des internationalen Transaktionsvolumen vergrössert sich unausweichlich die Zahl der damit zusammenhängenden Streitigkeiten. Hersteller, die ihre Produkte weltweit vertreiben, stehen weltweiten Produkthaftpflichtsrisiken gegenüber. Kläger schrecken in der Regel nicht mehr davon zurück, Ansprüche gegenüber ausländischen Unternehmen an Foren vorort nach dem dort geltenden nationalen Recht durchzusetzen. Internationale Handelsgerichtsbarkeit und internationale Schiedsgerichtsbarkeit sind Wachstumsindustrien geworden.

1.d) Parallele Internationalisierung von Anwälten und Anwaltsfirmen

Die Internationalisierung von Geschäftstätigkeit und Konfliktlösung ging mit einer Internationalisierung der Anwälte und Anwaltsfirmen einher, die für die Wirtschaftsunternehmen tätig sind. Verschiedene wichtige Anwaltsfirmen mit Sitz in London, Frankfurt und New York haben sich über die ursprünglichen Korrespondenzverhältnisse und Zweitniederlassungen hinaus zu weit vernetzten Unternehmen mit Angestellten und Büros in einer Vielzahl von Ländern entwickelt. V.a. englische, teilweise auch amerikanische Anwaltsfirmen sind in diesem Trend führend. Parallel dazu haben multinationale Unternehmungen ihre eigenen Rechtsabteilungen massgeblich vergrössert und internationalisiert. Die jüngste Entwicklung, die v.a. in der Anwaltschaft zu Bedenken – teilweise wieder verflogen – geführt hat, zeigt sich in der Diversifikation der ursprünglich Big Five, heute Big Four. Neben dem Accounting und dem Unternehmens-Consulting bieten sie Rechtsberatung an, was bis dahin die Anwälte für sich reklamiert hatten.

1.e) Nachhaltige Internationalisierung 

Es ist unwahrscheinlich, dass sich der Trend zur Internationalisierung von Geschäftstätigkeit und Practice of Law in nächster Zeit ändern wird. Die Verbesserungen in der Kommunikation, das Wegfallen weiterer Finanz- und Währungsschranken, die zunehmende Bedeutung der englischen Sprache als lingua franca in der internationalen Finanz- und Handelstätigkeit werden diesen Prozess der Internationalisierung weiter beschleunigen. Die „International Legal Practice“ wird einen ständig steigenden Anteil an der Berufstätigkeit von Anwälten in führenden Handelsnationen – v.a. in Europa, Nordamerika und Asien – einnehmen, in denen sich gegenwärtig die Hauptgeschäftsinteressen und die meisten Rechtsberatungsressourcen konzentrieren.

1.f) Umstellungsprobleme im Wandel

Bevor wir uns einer spezifischen netzwerkbezogenen Betrachtung zuwenden, im Rahmen der Beschreibung der Ausgangslage einige Bemerkungen zur Entwicklung in Kontinentaleuropa. Hier führten die beschriebene Entwicklungen zu Anpassungsproblemen, die auf verschiedenen Ursachen beruhen und ein anwaltsgerechtes "Change Management" verlangen. Berufsträger und finanzielle Ressourcen waren nur beschränkt vorhanden, die „Weltgeltung“ der eigenen Rechtsordnung fehlte, die gewachsenen Strukturen erwiesen sich als starr, die kulturellen Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern des Europäischen Kontinentes als beträchtlich. Ebenso war die Marktorientierung noch unterentwickelt und unzureichend, die Fähigkeit zum Rechtsmanagement beschränkt. Mangelnde Bereitschaft kontinentaleuropäischer Sozietäten, in internationalen Transaktionen als Lead-Counsels zu wirken, begünstigte das Abwandern interessanter und lukrativer Dienstleistungen in die angloamerikanischen Finanzzentren und so drohte die Gefahr, in Zukunft nur noch als Zulieferer für internationale Law Firms tätig zu sein. Qualitätsprobleme ergaben sich wegen der mangelnden Erfahrung auch bei der Eröffnung von Zweigniederlassungen in anderen Rechtsordnungen. Ganz allgemein führte diese Entwicklung zu einer strafferen Organisation der Anwaltsfirmen und zu einer verstärkten Marktfokussierung, was eine Segmentierung der Anwaltschaft in verschiedene marktbezogene Gruppierungen förderte: kleine höchstens mittelgrosse mit einer klaren Beschränkung des Angebots sowie grössere Anwaltsfirmen mit einer internationalen Geschäftstätigkeit.
1.g) Besonderheiten der Entwicklung in der Schweiz

Die Entwicklung in der Schweiz wies zur kontinentaleuropäischen einige Besonderheiten auf. Eine überdurchschnittlich ausgebildete und internationalisierte Anwaltschaft und ein eher beschränkter Rechtsberatungsmarkt stellten für ausländische Anwaltssozietäten keinen übermässigen Anreiz dar, sich in der Schweiz niederzulassen. Auch die Schweizer Anwaltsfirmen übten sich in unternehmerischer Zurückhaltung, was dazu führte, dass praktisch keine von ihnen in grösserem Ausmass grenzüberschreitend oder im Ausland tätig ist. Dank einer wirtschaftlichen, handelspolitischen, aber auch immer noch rechtlichen Vorzugsrolle der Schweiz verblieben den schweizerischen Anwaltssozietäten dennoch genügend Betätigungsfelder, die auf strategischen Erfolgspositionen wie etwa der Schiedsgerichtsbarkeit der Steuergesetzgebung und Standortvorteile für Firmenhauptsitze beruhten.

1.h) Fehlende sachgerechte Konzeptionalisierungen

Obwohl diese Beschreibung zeigt, dass in den letzten dreissig Jahren in der International Practice of Law Veränderungen stattgefunden haben, die durchaus als revolutionär bezeichnet werden können, fällt der Mangel an adäquaten Konzeptionalisierungen dieser Vorgänge auf. Ich habe mich in den vergangenen Jahren bemüht, mindestens deskriptiv über diese Auswirkungen der Globalisierung auf Rechtssysteme, Rechtsberufe und Professional Service Firms und Rechtsausbildungen zu arbeiten; ich bitte um Nachsicht, dass ein „Anfänger“ im Neuland im gegenwärtigen Stadium mit keinem Grand Design dogmatischer Konzeptionen und juristisch geprägter Begrifflichkeiten aufwarten kann. Wir müssen bei den Phänomenen beginnen; in und hinter den beschriebenen Realien spielen die uns hier interessierenden Netzwerke in verschiedenen Bereichen und verschiedenen Funktionen eine wichtige Rolle, die wiederum in ihrer Relevanz auf die Fragestellung der anwaltlichen Tätigkeit und deren „Vernetztheit“ wenig erforscht ist. Als zusätzliche Annäherung ergänzen wir die deskriptive Darstellung der Entwicklung der letzten 30 Jahre mit der Identifikation einiger für diesen Wandel signifikanter Charakteristika. Beide Annäherungen weisen auf eine fundamental andere und neue "Interconnectedness" auch des Rechtsbetriebes und der darin enthaltenen Tätigkeit des Rechtsanwaltes. 
2. Zu den Charakteristika dieses dynamischen Wandels 
2.a) Globalisierung

Das Phänomen „Globalisierung“ im vorliegenden Kontext im Sinne einer Arbeitsdefinition primär für den Prozess der fortschreitenden Vernetzung der Weltwirtschaft, weiter gefasst aber auch für die Internationalisierung aller Lebensbereiche, d.h. der wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Beziehungen verwendet. Tatsächlich stehen hinter der Globalisierung nicht nur ökonomische, sondern auch politische, technologische und soziokulturelle Ursachen. Eine Reihe von revolutionären technischen Errungenschaften unter anderem im Transport- und Fernmeldewesen sowie in der Informatik haben zu leistungsfähigen Anwendungsmöglichkeiten geführt. Das Geschehen bewirkt in vielfältiger Weise eine Internationalisierung der nationalen Rechtsordnungen, der Rechtsberufe und der Rechtsausbildung aus einer globalen Sichtweise. Die fehlende Bestimmtheit, die sich aus der Geschwindigkeit des Wandels ergibt, legt es nahe, die rechtliche Dimension der Globalisierung vorzugsweise nicht an einem theoretischen Modell des Rechtssystems, sondern an einer systematischen Konzeptualisierung der Tätigkeiten, die der „vernetzte Anwalt“ als „Akteur“ des internationalen Rechtsprozess in einer personalistischen Konzeption zu bestimmen.

Im Vorwort des neuen Buches von Ulrich Beck, Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter, Neue weltpolitische Ökonomie, Frankfurt a. M., 2002, schreibt der Autor im Vorwort auf Seite 9: „In den öffentlichen Debatten wird „Globalisierung“ von den einen als Unsinnswort abgetan, von anderen dagegen zum neuen Schicksal hochstilisiert, dem sich die Menschheit zu fügen hat. Unbemerkt von diesem Schlagabtausch hat sich in den Sozialwissenschaften die Diskussion versachlicht, und zwar werden bislang insbesondere zwei Ansätze ausgearbeitet. Die erste These denkt und erforscht Globalisierung im Sinne wachsender Interconnectedness (Held u.a. 1999; Beisheim u.a. 1999), also zunehmender Verflechtungen, Interdependenzen, grenzübergreifender Ströme, Identitäten und sozialer Netzwerke. Eine zweite Sicht betont „die Aufhebung von Raum und Zeit“ (Harvey 1990: 299; Giddens 1997), die die neuen Kommunikationsmedien ermöglichen. Immer mehr Individuen wirtschaften international, arbeiten international, leben, reisen, konsumieren, kochen international, die Kinder werden international, d.h. mehrsprachig und im generalisierten Nirgendwo des Fernsehens und des Internets, erzogen; auch politische Identitäten und Loyalitäten gehören nicht mehr dem Gebot der nationalen Loyalitäts-Monogamie. Globalisierung wird hier nicht mehr (wie in der ersten These) als wachsende Interdependenz zwischen fortexistierenden nationalstaatlichen Gesellschaftsräumen, sondern als innere Globalisierung dieser Räume selbst gedacht“.
Der mit internationalen Sachverhalten beschäftigte Anwalt und seine Anwaltsfirma ist durch dieses Phänomen vielfach „vernetzt", ist in vielen Dimensionen seiner Tätigkeit durch „Netzwerke“ mitbestimmt, bzw. ist aufgerufen oder auch gezwungen, seine Tätigkeit netzwerkökonomischen Gegebenheiten anzupassen und/oder neu zu konfigurieren. 
2.b) Legalisierung:

Die beschriebene Entwicklung hat zudem die Bedeutung des Rechts und der Rechtsberufe massgeblich verändert, indem die Verrechtlichung in unterschiedlichen Bereichen  stark zugenommen hat. Die Anwendbarkeit verschiedener nationaler Rechtsordnungen, die auf dem Territorialitätsprinzip beruhen, hat in einem neoliberalen Umfeld gleichzeitig die Bedeutung der Gestaltung und Planung von Rechtsgebieten erhöht, aber auch die Zahl der intervenierenden Regulatoren vervielfacht. 
Die Situation des „vernetzten Anwaltes“ ist gekennzeichnet durch komplexe Übergangsformen zwischen einer Top-down-Konstitutionalisierung des Rechts und eine Bottom-up-durch die civil society beförderte-Verrechtlichung. Dies alles ist zudem überlagert durch die zunehmende Bedeutung der englischen Sprache als lingua franca des Rechtes und durch die als hegemonial zu qualifizierenden Auswirkungen der amerikanischen Wirtschafts-, Ausbildungs- und Rechtskultur. Dies ist verbunden mit einer zunehmenden Anationalisierung und Technokratisierung gewisser international bedeutsamer und geschäftlich ertragreicher Praxisbereiche.

Diese interconnectedness durch Globalisierung auch im Rechtsbereich bewirkt den Netzwerkbedarf des „vernetzten Anwaltes“ und bringt zudem eine Vielfalt neuer und komplexerer „Netzwerkkonfigurationen“ mit sich. Der damit verbundene finanzielle und v.a. der als Vor- und Dauerleistung zu erbringende Beziehungs- und Reputationsgesstaltungsaufwand ist nicht nur neuartig, sondern auch dem Umfange nach beträchtlich.

2.c) Informatisierung

Die Tätigkeitsgebiete des „vernetzten Anwaltes“ in der International Practice of Law sind zudem dadurch gekennzeichnet, dass in der Informationsgesellschaft – ökonomisch betrachtet – Güter und – rechtlich betrachtet – Sachen im Wesentlichen durch Informationen ergänzt bzw. ersetzt werden. Ein an der beruflichen Wirklichkeit orientierter Umgang mit dem „vernetzten international lawyer“ stösst auf technische Netzwerke und eine kompetenzbasierte Integration der Kommunikation, die mit dem neuen Umgang mit Information immanent im Netzwerk verbunden ist. Eine Offenheit gegenüber modernem Knowledge Management, das nur noch in speziellen Netzwerken generiert und übermittelt werden kann und gegenüber der mit der Informatisierung verbunden Virtualisierung im Internet ist beim vernetzten Anwalt gefragt.
2.d) Professionalisierung
Der Wandel der International Practice of Law des „vernetzten Anwaltes“ ist durch eine vielfältige Professionalisierung, in der Netzwerke eine besondere Bedeutung haben, gekennzeichnet. Diese Professionalisierung des „vernetzten Anwaltes“ und der „vernetzten Law Firm“ ist netzwerkgeprägt, sei es durch den über Netzwerke vermittelte Zugang zu Fachwissen, die informationstechnologischen Infrastruktur des Betreibens einer Anwaltssozietät, die Interaktion mit über Netzwerke verbundenen professionellen Subkulturen oder sei es die Teilnahme an Netzwerken der berufs- oder wissenschaftsbezogenen international organisierten Fach- oder Berufsvereinigungen etc.

2.e) Marktorientierung und Ökonomisierung

Der problematische paradigmatische Wandel der Tätigkeit des „vernetzten Anwaltes“ führt in wesentlichen Praxisbereichen zu einer Tätigkeit des Rechtsanwaltes als „Legal entrepeneur“. Die Unterstellung unter die Sachlogik der Professional Service Firms eigenen Marktorientierung und derjenigen der marktwirschaftlichen Sachlogik entspringenden Wettbewerbsorientierung der Tätigkeit des „vernetzten Anwaltes“ führt diese Tätigkeit, insbesondere in der organisierten Form einer Anwaltsfirma in den netzwerkträchtigen Bereich der wirtschaftlichen Tätigkeit. Die Auswirkungen der neuen Netzwerkökonomie beginnen die Geschäftsmodelle selbst sofistizierter Anwaltssozietäten in Frage zu stellen. Vergleichbares gilt für die durch informationstechnologisch gestützte Netzwerke neu- und andersartig konzipierten anwaltlichen Dienstleistungen. Bedeutsam in diesem Zusammenhang ist ebenfalls die über die Mediatisierung und Virtualisierung vollzogene Erhöhung der Transparenz und des Wissens über die Tätigkeit des „vernetzten Anwaltes“ in verschiedenen Kategorien auch neuartiger berufsorientierter Medien, auch dies wiederum Netzwerke der Meinungsbildung. Dazu kommt die veränderte Rolle des gigantischen Netzwerkes der englischen Sprache.
2.f) Institutionalisierung und Organisierung

Die zahlenmässige Zunahme, die geografische Reichweite und die Ausdehnung der Dienstleistungsbereiche verbunden mit der zunehmenden Spezialisierung des „vernetzten Anwaltes“ in der International Practice wiederum verbunden mit der erwähnten Professionalisierung und Kommerzialisierung haben im Wesentlichen zur Folge, dass die berufliche Tätigkeit des einzelnen Professionals immer mehr in der Organisationsform eines Unternehmens - einer Professional Service Firm - vollzogen wird. Dieser Schritt vom „vernetzten Anwalt“ als selbständige und nicht organisierte Person zu einem Berufsrollenträger und Vertreter einer Organisation vermittelt ebenfalls vielfältig Inzidenzen von Netzwerken auf diese Tätigkeit. Die Zahl der internen und externen mit der Law Firm verbundenen Netzwerke steigt, ebenfalls deren Verbreitung und bzw. Vertiefung in Intranets und Extranets. Im Bereich der Organisationsformen selber konkurrieren heute zudem neu sog. Unternehmensnetzwerke als alternative und zeitgemässe Organisationsformen der internationalen Tätigkeit des „vernetzten Anwaltes“ mit traditionell gesellschaftsrechtlich verfassten Organisationsmodellen.
2.g) Spezialisierung

Die grosse Zunahme an Rechtsgebieten und Rechtsfragen führt zu massgeblichen Spezialisierungen in der internationalen Tätigkeit des „vernetzten Anwaltes“, was sich grundlegend auf die Berufsrollen und Karriereaussichten, auf die Organisation von Law Firms, auf die Erbringung von Dienstleistungen und auch auf die Ausbildung auswirkt. Der Trend zur Spezialisierung in der internationalen Tätigkeit des „vernetzten Anwaltes“ hat neuerdings teilweise technokratische Züge und steht in einem Spannungsverhältnis zur gleichzeitig geforderten judgement-basierten Rechtsberatung.

Auch der Bereich der Spezialisierung erzeugt einen vielfältigen Netzwerkbedarf. Dieser reicht von der Aufarbeitung des Knowhows im Bereiche des Knowledge Managements, zur Selektion von spezialisierungswilligen Mitarbeitern unter dem Aspekt der Human Resources, bis zur Konfiguration desjenigen Beziehungsnetzwerkes, in denen die führenden Spezialisten miteinander arbeiten.
2.h) Interdisziplinarisierung

Die Erhöhung der Spezialisierung und der Arbeitsteilung erzeugt eine neue Interdependenz von Sachdisziplinen, die in die Ausbildung und die Ausübung der Tätigkeit des „vernetzten Anwaltes“ neu zu integrieren sind. Dies hängt u.a. mit Veränderungen im Geschäftsmodell und in den Dienstleistungskonzeptionen zusammen und erzeugt einen neuen Netzwerkbedarf für den „vernetzten Anwalt“, sowohl mit Bezug auf den Zugang zu entsprechendem Sachwissen im Rahmen des Knowledge Management als auch zu den in die interdisziplinäre Dienstleistungserbringung eingebundenen Vertreter der anderen Disziplinen.

2.i) Prozeduralisierung und Veränderungen der Dienstleistungen
Das Bedürfnis nach Konzeptualisierung verringert sich nicht, wenn wir den Blick auf Änderungen im Bereich der rechtlichen Dienstleistungen richten, wiederum netzwerkträchtigen Neuentwicklungen. Der Wandel bezüglich Inhalt, Techniken und Stilgerechtheit der Dienstleistungen in der International Practice of Law der  „vernetzten Anwaltes“ ist markant. Die nachfolgenden Elemente, Dimensionen und Verlagerungen in den Dienstleistungen sind lediglich charakteristische Eigenschaften des Wandels und sind nicht als theoretisch fundierte Generalisierungen zu verstehen. Zu den Veränderungen gehören die relative Gewichtsverlagerungen von einer gerichts- und verwaltungsentscheidungsorientierten auf eine planungs- und strukturie​rungsorientierte Tätigkeit, die Verschiebung der Perspektive vom „Inhalt“ zum „Prozess“, vom rechtlichen Rat zur Lösung von rechtlichen Problemen, von der Lösung rechtlicher Probleme zur Behandlung von issues in einem weiteren Kontext; dazu gehören auch eine erhöhte Bedeutung der Dimension der Kommunika​tion im Umgang mit Recht, zunehmende Bedürfnisse, in integrierter und interdisziplinärer Formen mit anderen Dienstleistungen zusammenzuarbei​ten, der Beginn einer strategischen Rechtsberatung als Folge neuer Management-Methoden und neuere Rechtsentwicklungen. Zudem breitet sich die Benützung der Informationstechnologie aus, neue Skills und Tools der rechtlichen Problemlösungsmethodik werden entwickelt, die Bedeutung der Emotional Intelligence in der Rechtsberatung erhöht sich, ebenfalls die Bedeutung von haltungsbezogenen Elementen wie Legal Ethics. Im Allgemeinen zeichnet sich eine Weiterentwicklung des Legal Consulting zum Legal Management und vom Legal Management zum Legal Business Consulting – gegenwärtig einem Reizwort – ab. Diese Hauptprobleme einer möglichen Konzeptualisierung werden zudem von Problemen der realitätsstiftenden Perzeption der rechtlichen Dienstleistung und der Rechtsberater und der diese Perzeptionen bestimmenden Kommunikation beeinflusst, die in den angesprochenen Bereichen des Wandels jeweils tätig sind.

2.j)
Emanzipation von Education und Berufsrollen

Es zeichnet sich, wie unten zu zeigen sein wird, eine Anpassung der Ausbildung der International Practice of Law des „vernetzten Anwaltes“ „aus einer globalen Perspektive“ ab. Dies führt im Wesentlichen zu einer Internationalisierung der Ausbildung und der Forschung. Die Universitätsausbildung wird durch ein lifelong learning ergänzt; es etablieren sich neue Netzwerke der Akteure der juristischen Aus- und Weiterbildung. Die kognitive Intelligenz wird durch die emotionale sowie die kulturelle Intelligenz ergänzt. Den Fähigkeiten des „knowledge“ (Wissen) werden durch Fähigkeiten der „activity“ (Tat), die Fähigkeiten intellektueller, emotionaler und kultureller Art Aspekte durch solche der Ethik und der Haltung ergänzt. Neue Technologien wie z.B. Bio-, Material- und Informationstechnologien verlangen als berufsnotwendige Allgemeinbildung ein fachübergreifendes Wissen der rechtlich geregelten oder rechtlich zu gestaltenden Lebenssachverhalte. Die Entwicklung führt teilweise zu neuen Berufsrollen, die des International Lawyer as Facilitator, as Enabler, as Process and Information Engineer etc. Dazu mehr unter der „Netzwerkkompetenz des Rechtsanwaltes“ als Berufskompetenz.
2.k)
Tendenz zu einer Amerikanisierung – die erhöhte Bedeutung des Angelsächsischen
Die International Practice of Law des „vernetzten Anwaltes“ ist heute wesentlich durch eine Tendenz zur Amerikanisierung geprägt. Die sedes materiae der jüngsten Verbreitung der amerikanischen Rechtskultur liegt in der Hegemonialisierung der Vereinigten Staaten in der sich „globalisierenden“ Welt begründet. Neben den Bereichen der Aussen- und Sicherheitspolitik, der Wirtschafts- und der Informationsgesellschaft übt diese Hegemonialisierung neuerdings auch einen massgeblichen Einfluss auf das Recht, die Rechtsausbildung und die Rechtsberufe aus. Begünstigt wird diese Entwicklung durch die Verbreitung der englischen Sprache als lingua franca, der internationalen Beziehungen, bzw. des internationalen Handels sowie der Verbreitung amerikanischer Management-Methoden in der Unternehmensführung und der -Beratung. In diesem Zusammenhang ist die englische Sprache das bedeutendste Netzwerk, das „Sein“ und „Handeln“ des „vernetzten Anwalts“ immer mehr mitbestimmt.
Wie eine vertiefende Arbeit zeigen wird, begründet der beschriebene und charakterisierte Wandel die Notwendigkeit einer spezifischen "Netzwerkfähigkeit", um eine Kompatibilität, Komparabilität, Interoperabilität und Kompetitivität des „vernetzten Anwaltes“ herbeizuführen.
III Das Anforderungsprofil von Wissen und Können im Wandel der International Practice of Law – Elemente einer „Netzwerkfähigkeit“ der International Lawyers
Der oben beschriebene Wandel und die ständig zunehmende Bedeutung der International Practice of Law lässt uns im weiteren fragen, was denn ein solcher International Lawyer wissen und können muss. Ich äussere mich zum ersten dazu. Dann frage ich mich, welche grundliegenden Veränderungen der Arten der Fähigkeiten des International Lawyers dies mit sich bringt und. Dazu gehört konsequenterweise die Etablierung einer neuen Schlüsselanforderung, die ich die „Netzwerkfähigkeit“ des „vernetzten Anwaltes“ bezeichne. Es geht m.E. dabei darum, dass wir uns fragen, welches Wissen und Können diejenigen Anwälte haben sollten, die als „vernetzte Anwälte“ den Massstäben der Kompatibilität, der Komparabilität und der Interoperabilität und letztlich auch der "Kompetitivität" genügen wollen oder müssen. Wie einige von Ihnen wissen, habe ich zu diesen Fragen in den Büchern Internationalisierung der Rechtsausbildung und Forschung – eine Agenda für die interdisziplinär ausgerichtete Ausbildung zum in Management und Wirtschaft tätigen International Lawyer und die Internationalisation of Practice of Law – dort mit meinem Kollegen Peter Murray von der Harvard Law School – vernehmen lassen. Die Beschreibung von Wissen und Können des "international vernetzten Anwaltes" mit der Forderung nach einer spezifischen "Netzwerkfähigkeit" spricht auf der Metaebene eine wesentliche Grundvoraussetzung der Wandeltauglichkeit des in einer sich internationalisierenden Welt "vernetzten Anwaltes" an. 
1) Was soll ein „vernetzter Anwalt“ in der International Practice of Law wissen und können?

In der Regel ist es verfänglich und gefährlich, die Bestandteile einer Aus- bzw. Weiterbildung für die Bewältigung des Wandels in einer bestimmten Karriere schriftlich festzuhalten. Die Herkunft erfolgreicher „international vernetzter Anwälte“ kann ganz verschieden geartet sein. Die Grenzen zwischen formeller Rechtsausbildung und einer Ausbildung „on the job“ sind gerade in diesem Bereich unscharf und unklar. Unabhängig davon, ob die Fähigkeiten an der Universität, während einer formellen Post-Graduate-Ausbildung, „on the job“ oder mit Hilfe moderner Mittel des „distance learning“ erworben werden müssen, mögen die folgenden intellektuellen, sozialen und kulturellen Gebiete, mit denen der International Lawyer vorzugsweise frühzeitig in Berührung kommen soll, herausgehoben werden. Diese Fähigkeiten setzen in unserem Kontext voraus, dass der „vernetzter Anwalt“ gewissermassen „netzwerkfähig“ ist, einer beruflichen Fähigkeit auf einer Metaebene, deren Inhalt sachgerecht aus einer internationalen Perspektive zu bestimmen ist. Wir zählen etwa die folgenden Bereiche dazu:
· Ausbildung und Ausübung im nationalen, materiellen Recht, v.a. im Hinblick auf die berufliche Tätigkeit in der International Practice of Law

· Der International Lawyer soll das Recht seines eigenen Landes gut kennen. In vielen Fällen wird der International Lawyer nicht nur in der Anwendung lokalen Rechts beraten, sondern auch den ausländischen Kollegen die Tragweite und Bedeutung lokalen Rechts erläutern müssen.

· Ausbildung und Übung in anderen Rechtssystemen. Zur formellen Ausbildung von Juristen aus Ländern des common law gehört ein umfangreiches Grundlagenwissen des civil law und der wichtigsten Institutionen, für die Juristen aus Ländern des civil law gilt das Umgekehrte.

· Die Fähigkeit, legal research über ausländisches Recht zu betreiben. Die Ausbildung in legal research sollte für den International Lawyer auf ausländische und internationale Rechtsquellen ausgedehnt werden. Das Internet hat diese Aufgabe für International Lawyers und Rechtsstudenten in der ganzen Welt wesentlich erleichtert.

· Das Verständnis der International Legal Profession. International Lawyers kommen nicht umhin, die internationalen und ausländischen Rechtsberufe, deren Rollen in rechtlichen Transaktionen oder gerichtlichen Streitigkeiten in den verschiedenen nationalen und internationalen Rechtsordnungen und Rechtssystemen zu kennen. Auch die rechtlichen Grundsätze und regulatorischen Ordnungen, welche diese internationalen Berufsfelder bestimmen, müssen dem International Lawyer bekannt sein.
· Kenntnis relevanter ausländischer Sprachen. Für europäische und asiatische International Lawyers ist die Fähigkeit, englisch zu sprechen, zu lesen und zu schreiben, unabdingbar. Für englische und amerikanische International Lawyers ist es wünschenswert, dass sie eine wichtige europäische oder asiatische Berufssprache kennen und fähig sind, die Sprachen der Rechtsordnungen mit den wichtigsten und häufigsten Kontakten zu sprechen, zu lesen und zu schreiben. Ein International Lawyer, der als Lead Counsel eine komplexe, internationale Transaktion betreut, sollte Sprachfähigkeiten in den nationalen Sprachen der wesentlichsten Teilnehmer der Transaktion besitzen. Das übermässige Abstellen auf Übersetzungen oder auf Sprachkenntnisse anderer, an der Tranaktion beteiligter, kann der International Lawyer massgeblich benachteiligen. Es geht immer um Berufssprachen, d.h. dass alle Sprachfähigkeiten des International Lawyers die Kenntnis der technischen und der rechtlichen Terminologie einschliessen sollten.

· Interdisziplinäres Hintergrundwissen. Die meisten International Lawyers haben heute in einem gewissen Umfang interdisziplinäres Wissen in Ökonomie, Management, politischen Wissenschaften, etc. Dieses Wissen ist in der International Practice of Law von grosser Bedeutung,  da International Lawyers des öfteren ausserhalb der konventionellen Rechtsstrukturen Problemlösungen zu erarbeiten haben.

· Allgemeinbildung. Eine robuste und umfassende Allgemeinbildung in internationaler Geschichte, Politik, Ökonomie sowie Kenntnis von sozialen, kulturellen und staatlichen Institutionen ermöglicht dem International Lawyer den Erwerb einer globalen Perspektive, die für die erfolgreiche Vertretung der Interessen der Parteien in internationalen Transaktionen und Streitigkeiten notwendig ist.
· Erfahrung in internationalen Transaktionen. Dieser letzte und am schwierigsten zu erwerbende Teil der Bildung eines International Lawyer verlangt eine reale Tätigkeit in verschiedensten internationalen Transaktionen, Institutionen und Rechtsstreitigkeiten, die für die International Practice of Law charakteristisch sind. Dieses neue Anforderungsprofil der neuen Internationalität echt werdenden Fähigkeit weist auf ein Grundproblem der Aus- und Weiterbildung des „vernetzten Anwalts“ hin. Es ist heute zudem so, dass bei der Festlegung von Ausbildungszielen neue Fähigkeitsarten des „vernetzten Anwalts“ im internationalen Bereich nötig sind.

2) Welche Fähigkeiten werden vom „vernetzten Anwalt“ in der „International Practice of Law“ erwartet?

Der „vernetzte Anwalt“ arbeitet und bewegt sich in Netzen. Die Umschreibung seiner Fähigkeiten hat den paradigmatischen Wandel aufzunehmen. Dies führt zu neuen und erweiterten Vorstellungen. Wesentlich scheint heute, dass die Fähigkeitsarten „Wissen“ und „Können“ auch die Fähigkeitsbereiche der Cognitive, Emotional and Cultural Intelligence erfassen. Infolge der Globalisierung kommt eine wirtschafts- und rechtsbezogene Internationalisierungskompetenz hinzu, die z. B. das interfunktionelle und interdisziplinäre Zusammenwirken von Recht in der Beratungsfunktion und Recht in der Entscheidungsfunktion im Management einschliesst. In diesem Bereich ist die hier postulierte „Netzwerkfähigkeit“ zentral.

Die nachfolgenden Kompetenzbereiche ergänzen und überlagern sich teilweise und können natürlich je nach Zugang zur Fragestellung unterschiedlich gegliedert und gewichtet werden. Wir bewegen uns wiederum auf einer Metaebene der Schaffung der Voraussetzungen der Tätigkeit des hier in den Mittelpunkt gestellten "vernetzten Anwaltes".
2.a)
Rechtliches Wissen – rechtliche Wissens- und Verstehenskompetenz (vom Wissen zum Verstehen – from knowledge to comprehension)
Zur Klarstellung: Die hier anvisierte zusätzliche Rechtsausbildung setzt als Grundlage und Vorbedingung der Ausbildung weiterer und spezifischer Kompetenzen im Bereich des International Lawyers auf die Vermittlung von Grundkenntnissen der Rechtsbegriffe, Rechtsinstitute und Rechtssysteme der Basis der Cognitive Intelligence voraus und ersetzt diese nicht.
2.b) Rechtliche Verhaltens- und Handlungskompetenz (vom Können zum Handeln – from ability to action
Dem International Lawyer, unserem „vernetzten Anwalt“, geht es – in der angelsächsischen Direktheit und Diktion – darum, „to understand the legal process as part of the law in action“. Dies umfasst Fähigkeiten wie „to spot the issues“, „to find the law“, „to assess the risks and opportunities“, „to prepare decisions and decide“, „to frame answers and solutions“ und „to prepare the relevant communications“. 
Was die Tätigkeiten betrifft, muss der International Lawyer in einer spezifischen Art sprechen, schreiben, sich und andere informieren, kommunizieren, verhandeln, recherchieren, planen und gestalten, beurteilen und entscheiden, Verfahren und Projekte durchführen und sich im Rahmen seiner jeweils im Vordergrund stehenden Funktion, sei es als „navigator“, „project and process engineer“, „information engineer“, „steward for the legality“ und „steward for the future of law and the future of the legal profession“ alles abgeleitete Berufsbilder – , durchsetzen können. Verlangt wird nicht nur die grundsätzliche Einsicht in die Bedeutung und die grundsätzliche Fähigkeit zur Durchführung dieser Tätigkeit. Es gehört heute auch dazu, dass der International Lawyer als „vernetzter Anwalt“ diese Tätigkeit geübt hat und „kann“. Diese Fähigkeiten werden zusammen mit den anderen Kompetenzen betrachtet als gleichwertig anerkannt und als gelernt vorausgesetzt, insofern und soweit diese lernbar sind.
2.c) Rechtliche Beurteilungs-, Final- und Haltungskompetenz
Der International Lawyer ist heute im Bereich der Planung und Gestaltung von Rechtsgeschäften und der Durchführung von Rechtsverfahren ein wichtiger Akteur des im Rahmen der Globalisierung neu entstehenden „legal orders“. Der International Lawyer ist in seiner Berufsfunktion immer auf die „Rechts“-ordnung bezogen tätig, die er in verschiedenster Hinsicht zur Geltung und zur Wirkung zu bringen hat. In diesem Sinne ist der „vernetzter Anwalt“ auch in der International Practice  of Law „Steward“ des „Rechts“. Im Rahmen der Ausübung seiner beruflichen Funktionen und Rollen ist er i.d.R. zudem auswirkungs- und zielorientiert tätig; das will meinen, dass berufliche tätig ist, um die soziale Wirklichkeit auf der Grundlage von Recht zu beeinflussen und verändern.
Zur rechtlichen Beurteilungskompetenz (judgement)

Die Tätigkeiten des „vernetzten Anwaltes“ als International Lawyer setzen eine bestimmte Beurteilungskompetenz – judgement – voraus, um bestimmen zu können, welche rechtlichen Informationen die verantwortlichen Entscheidungsträger benötigen, welche Chancen und Risiken eine Handlung wegen der rechtlichen Umstände und Einwirkungen ausgesetzt ist. Judgement ist v.a. in Zeiten raschen Wandels eine wesentliche Eigenschaft dieser juristischen Tätigkeit. Die Wahrnehmung dieser Fiktion ist in der beschleunigten Welt der Netzwerke erschwert.

Zur rechtlichen Finalkompetenz (finality)

Es geht um den Willen und die Fähigkeit der Wirklichkeitsbeeinflussung, die für die Tätigkeit eines „vernetzten Anwaltes“ zentral ist und die unter Berücksichtigung der rechtlichen Dimension erfolgen sollte. Der Wille und die Fähigkeiten zur Prägung der sozialen Wirklichkeit unter der gleichzeitigen Berücksichtigung des Ordnungs- und Wertsystems Recht in seinen vielfältigen Erscheinungen ist eine spezifische Kompetenz auch des „vernetzten International Lawyer“. Diese spezifische anwaltliche Finalkompetenz ergänzt die Analyse-, Beurteilungs-, Planungs-, Gestaltungs- und Entscheidungskompetenzen durch eine Durchführungs- und Durchsetzungskompetenz, die für den „vernetzten Anwalt“ im Bereiche des Rechts eine ureigene Kernkompetenz darstellt. Die verschiedenen Aspekte der „emotional and cultural intelligence“, der Lösungsimagination, der rechtlichen und professionellen Grundüberzeugungen, der ethischen Grundhaltung und der interdisziplinären Sozialkompetenz, auch seine „Vernetztheit“, sind verschiedene Ausprägungen der durch die "Vernetztheit" geprägten Rolle des International Lawyers.

Zur Haltungskompetenz (attitude)
Neuerdings sind für den International Lawyer auch Haltungskompetenzen von grosser Bedeutung. Es geht um rechtliche und professionelle Grundüberzeugungen und im wesentlichen auch um die berufsethische Dimension. Dies ist heute eine elementare Eigenschaft einer abgerundeter juristischen Persönlichkeit, die es auch in einer international „vernetzten“ Tätigkeit zu beachten gilt.
2.d)
Wirtschafts- und rechtsbezogene Internationalisierungs​kompe​tenz (internationality)

Dieser Bereich ist nun für die Tätigkeit in Netzwerken von vorrangiger Bedeutung. Die wirtschafts- und rechtsbezogene Internationalisierungskompetenz ist zu einer eigentlichen „Netzwerkfähigkeit“ als „Netzwerkkompetenz“ weiterzuentwickeln. In der International Practice of Law realisieren sich die Verhaltens- und Handlungskompetenzen in einem internationalen Kontext, der bestimmte zusätzliche und auch weitergehende Fähigkeiten verlangt. Es geht um die Bewältigung der Internationalität der Sachverhalte und der Wirtschaftssysteme, um das Zusammenwirken verschiedener nationaler, supranationaler und internationaler Rechtssysteme, um das Zusammenspiel verschiedener Berufsrollen und Berufskulturen bei der Bearbeitung  internationaler Sachverhalte und Transaktionen, um den Umgang mit verschiedenen Sprachen auf dem Hintergrund verschiedener Rechtsordnungen, um die Verbindung verschiedener Rechtskulturen und verschiedener Stile und auch verschiedener Management-Kulturen, um die Verbindung verschiedener Kulturen der Interdisziplinarität, um den Umgang mit dem neuartigen Phänomen der Technokratisierung und der Anationalisierung gewisser rechtlicher Dienstleistungen auf dem Hintergrund der Sachlogik gewisser Regelungs- und Gestaltungsmaterien und ganz allgemein um den Wandel der international professional firms und international professional services als Teil der neuen "Interconnectedness".
Diese Kompetenzdimensionen verlangen auch eine Einbettung in die Zeitgeschichte, Ideengeschichte und ins weltpolitische Umfeld; sie verlangen zudem besondere Kenntnisse in den neuen technologischen Entwicklungen wie Informationstechnologie, Biotechnologie und Materialwissenschaften und v.a. gute Kenntnisse der internationalen Finanzzusammenhänge. 
Die Konzeption der Ausbildung des International Lawyer aus globaler Sicht sollte u. E. davon ausgehen, dass auch dieser Bereich im universitären Kontext gelehrt und geübt werden kann und soll. Im Ausland wird erkannt, dass die damit verbundene „Internationalisierung“ der Ausbildung zu „interoperablen“ und „kompatiblen“ International Lawyers nur mit der gleichzeitigen Schaffung von Ausbildungs- und Forschungsinstitutionen erreicht werden kann, die selbst wieder international, „interoperabel“ und „kompatibel“ sind und die einen netzwerkkonformen und zielführenden Beitrag für die „Kooperation“ der Ausbildungs-  und Forschungsinstitutionen zu erleichtern vermögen.
IV Aspekte und Fragen zur "Situationalität" des vernetzten International Lawyers im Wandel
Eine wesentliche Dimension dieser „Internationalisierungskompetenz“ des „vernetzten Anwalts“ ist u.E. eine spezifische „Netzwerkkompetenz“. Diese ist eine wichtige Vorbedingung, die auf einer Metaebene angesiedelt und aus internationaler Sicht inhaltlich bestimmt werden muss, damit der „vernetzte Anwalt“ seine Berufsrolle in einer zeit- und wettbewerbsgemässen Form ausüben kann, so er dies überhaupt will. Die „Netzwerkfähigkeit“  stellt die in Netzwerken oft verlangte „Andock“- oder „Anschlussfähigkeit“ sicher. Die Netzwerkfähigkeit im weiteren Sinne ist eine Meta-Grundfähigkeit eines neuen „International Lawyers“. Sie ist eine wichtige Vorbedingung dazu, dass in und über Netzwerke Komparabilität und Kompatibilität der über Netzwerke vermittelten Inhalte herbeigeführt werden können. Sie ist auch eine Vorbedingung für eine Interoperabilität des „internationalen vernetzten Anwaltes“ in der International Practice of Law. Sie ist letztlich auch eine wichtige Vorbedingung für die Wettbewerbsfähigkeit des in Netzen tätigen International Lawyers.

Der internationale „vernetzte Anwalt“ ist  Wächter und Garant für das sach-, zeit- und v.a. auch personen- und berufsrollengerechte professionelle Verhalten in modernen Netzwerken. Zu dieser "Netzwerkfähigkeit" im einzelnen folgende – auch zu Gefährdungen durch Netzwerke – Hinweise zur "Situtionalität des International Lawyers im Wandel":

· Er sollte diese Kompetenz selber haben

· Diese Kompetenz ist lehrbar

· Er sollte mit der mit Netzwerken verbundenen Beschleunigung und dem damit verbundenen Erwartungsdruck des Marktes, die sorgfältiges Arbeiten gefährden, umgehen.
· Er sollte die vielfältigen Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation einer Anwaltsfirma beurteilen und umsetzen, um sich in Netzwerken bewegen zu können.

· Er sollte den Schritt in ein netzwerktaugliches und netzwerkgerechtes Knowledge Management einleiten.

· Er sollte verstehen, dass Netzwerke in sachlicher und zeitlicher Hinsicht einen hohen Kommunikationsanteil mit sich bringen.

· Er sollte die homogenisierende Wirkung von Netzwerken die tendenziell die trotz Globalisierung verbleibenden Unterschiede der nach wie vor nach dem Territorialitätsprinzip organisierten Rechtsordnungen erkennen.

· Er sollte der einebnenden englischen Sprache und der damit verbundenen Homogenisierung und Hegemonialisierung der Inhalte auf den Netzen kritisch gegenüber stehen. 
· Er sollte verstehen, dass Netzwerke Formalstrukturen sind, die Arbeitsvoraussetzungen schaffen, bzw. vereinfachen und den darauf zu kommunizierende und in Fluss zu bringende Inhalt mitgestalten.

· Er sollte verstehen, dass Netzwerke judgement nicht ersetzen, keine Aussagen über Vorgehensweisen in den Dimensionen Taktik und Strategie, v.a. keinen Einbezug von Elementen der Kür der „fine art of lawyering“ mit sich bringen.

· Er sollte verstehen, dass über Netzwerke in die Berufsausübung seiner Berufsrolle kultur-  und stilprägend eingewirkt wird.

· Er sollte die Zeit einsetzen, um trotz Beschleunigung dasjenige Vertrauen im Netzwerk zu schaffen, das eine wesentliche Voraussetzung der kreativen Gegenseitigkeit im juristischen Arbeiten ist.
· Er sollte verstehen, dass der Umgang mit Netzwerken tendenziell überfordern kann.
· Er sollte verstehen, dass Netzwerke den Grad der Fremdbestimmtheit in verschiedenen Aspekten der Berufsausübung erhöhen.

· Er sollte verstehen, dass Netzwerke die Gefahr im Bereich des Knowledge Management durch Zentralisierung gewisser Wissensquellen Zugangsprobleme für Nicht-Beteiligte schaffen. 

· Er sollte sich bewusst sein, dass die Tätigkeit des „vernetzten Anwalts“ in Netzwerken selber Rechtsprobleme aufwerfen kann.

· Er sollte die zur Abstraktheit des Rechtlichen hinzukommende Virtualisierung erfassen und einordnen können.

· Er sollte die Verantwortung dafür übernehmen, dass die Auswirkungen von Netzwerken auf Voraussetzungen und die Ausübung seiner Berufrolle zeitgerecht erkannt und in verbleibenden Handlungsspielräumen das Berufsbild verwirklicht wird, das er sich als Professional auch und trotz Wandel vorgenommen hat.

· Er ist auch dafür mitverantwortlich, dass unter den Netzwerkteilnehmern, an den Netzwerken, an denen er sich beteiligt, ein Vertrauen geschaffen wird, damit im Netzwerk eine „Community“ entsteht. 

In diesem ständigen "Muddling Through" des anwaltlichen Alltags sei an den Anfang unserer Erörterungen über die Bedeutung des Wandels für die International Practice of Law der Network Society erinnert. 

Der Prozess der Internationalisierung und Globalisierung, der zu interdependence und interconnectedness führt, hat in verschiedener Hinsicht tiefgreifende Auswirkungen auf die Situationalität der Berufsrolle des Rechtsanwaltes und der Anwaltsfirma; es sind weitgehende technische und ökonomische Errungenschaften der neuen Informationsgesellschaften, die die Netzwerkthematik der beruflichen Tätigkeit verursachen und prägen.

Im einzelnen können wir unter anderem feststellen:

· Der Wandel ändert die Unternehmens- und Organisationsformen der anwaltlichen Zusammenarbeit und hat das Netzwerk als alternative Organisation entstehen lassen.

· Der Wandel verändert teilweise die Geschäftsmodelle anwaltlicher Tätigkeit und das Angebot anwaltlicher Dienstleistungen.

· Der Wandel durch die Zeit- und Ortsunabhängigkeit, durch die beschleunigende Erwartung der Kooperationspartner und Klienten und die zu Gebote stehenden informationstechnologischen Hilfsmittel verändern den beruflichen Alltag in verschiedener Hinsicht tiefgreifend.

· Der Wandel verändert die Anforderungen an die Kompetenzen des sich im Netzwerk bewegenden Anwaltes in den Bereichen der kognitiven, technischen und sozialen Kompetenzen, die geradezu als Netzwerkkompetenzen bezeichnet werden können; es geht dabei um die Herbeiführung einer Kompatibilität und Komparabilität des in Netzwerken sich bewegenden Anwaltswissen, auch eine Kompetivität und eine Interoperabilität der Rechtsanwälte auf sich teilweise rasch internationalisierenden Märkten.

· Der Wandel in den Netzwerken verändert Stil und Sprache der Berufsausübung und gibt dem Angelsächsischen aus verschiedenen Gründen eine potentielle Dominanz.

Die vernetzten Anwälte - ein Teil der Gilde der Juristen, die auch als "Legastheniker des Rechts" betitelt wurden - mögen sich in Anlehnung an Rüdiger Safranski auch fragen: Wieviel "Netzwerk" erträgt ein "vernetzter Anwalt"?

� Rechtsanwalt in Zürich und Titularprofessor für Anglo-amerikanisches Recht und Rechtsgeschäftsplanung und Gestaltung an der Universität St. Gallen; er ist als Independent Professional  Inhaber der Einzelfirma Drolshammer "Strategy and Law", Zürich und Cambridge, Mass.; er arbeitet regelmässig im Fall Term als Senior Fellow an der Law School und and der Kennedy School of Government der Harvard University in Cambridge, Massachusetts, (siehe www.drolshammer.net); Da eine Rede keine Schreibe sei, ist der mündliche Vortragsstil beibehalten; die in den folgend erwähnten Publikationen enthalten Fussnotenapparate und Literaturverzeichnisse sind auch für diesen Text aussagekräftig; die Grundlage des Textes des Autors bilden eine Reihe von Publikationen wie:


The Effects of Globalization on Legal Education - an Agenda from a European Perspective for the Interdisciplinary Training of a New International Commercial Lawyer,�in Transatlantica - Culture, Language and Law in a Transatlantic Context, Drolshammer Jens and Vogt Nedim Peter, Hrsg., Zürich / Basel / Genf; English as the Language of Law? An Essay on the Legal Lingua Franca of a Shrinking World (mit Nedim Vogt Peter), in Transatlantica - Culture, Language and Law in a Transatlantic Context, Drolshammer Jens and Vogt Peter Nedim, Hrsg., Band 1, Zürich / Basel / Genf 2003; The Internationalization of the Practice of Law (mit Pfeifer Michael, Herausgeber und Autoren), Kluwer Law International, 2001; The Future of the Legal Profession (mit Pfeifer Michael, Herausgeber und Autoren), European Journal of Law Reform, Band 2 Nr. 4, 2000; Internationalisierung der Rechtsausbildung und Forschung - eine Agenda für die interdisziplinär ausgerichtete Ausbildung zum in Wirtschaft und Management tätigen International Lawyer, in: Beiheft zur Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Basel/Genf/München 2000; ins Englische übersetzt, The Effects of Globalization on Legal Education. An Agenda from a European Perspective fort he Interdisciplinary - Training of a New International Commercial Lawyer Zürich / Basel / Genf.


Professional Service Firms (mit Müller-Stewens Günter / Kriegmeier Jochen, Herausgeber und Autoren), Frankfurt 1999; Verlangt die Globalisierung eine Neuausrichtung der Forschung? - Beispiele von Forschungsfeldern im Bereich Recht und Management aus der Sicht eines International Lawyers, in: Meilensteine des Managements, Basel, Genf, München, erscheint im Winter 2003; Mit Müller-Stewens Günter. - Managing the International Law Firm: Nuisance or Necessity? in: The Future of the Legal Profession, (mit Pfeifer Michael Hrsg.), in: European Journal of Law Reform, Band 2 Nr. 4, 2000 und in: The Internationalization of the Practice of Law, Kluwer International, 2001; The Future Legal Structure of International Law Firms- Is the Experience of the Big Five in Structuring Auditing and Consulting Organizations relevant?, in: The Future of the Legal Profession, (mit Pfeifer Michael Hrsg.), European Journal of Law Reform, Band 2 Nr. 4, 2000 and in: The Internationalization of the Practice of Law, Kluwer International, 2001; Mit Murray Peter - The Education and Training of a New International Lawyer, in: The Future of the Legal Profession, (mit Pfeifer Michael Hrsg.), European Journal of Law Reform, Band 2 Nr. 4, 2000 and in: The Internationalization of the Practice of Law, Kluwer International, 2001; "Amerika gibt es nicht" - Tendenzen einer Amerikanisierung der Rechtsordnung, Rechtsberufe und Rechtsausbildungen in der Schweiz - eine Agenda für eine Umgangstrategie, in: Festgabe der Juristischen Abteilung der Universität St. Gallen zum Schweizerischen Juristentag 2000, S. 367-396; abgedruckt in DAJV Newsletter 3/2002 (Zeitschrift der Deutsch-Amerikanischen Juristen-Vereinigung e.V.), S. 69-78; Mit Müller-Stewens Günter/Kriegmeier Jochen. - Branchenmerkmale und Gestaltungsfelder des Managements, in Professional Service Firms, (Müller-Stewens G./Drolshammer J./Kriegmeier J., Hrsg.), Frankfurt 1999, S. 11-153; Mit Pfeifer, Michael. - Der Beitritt zur Europäischen Union als Herausforderung für die schweizerische "International Practice of Law"? - Lagebeurteilung und Thesen, in: Der Beitritt der Schweiz zur Europäischen Union, Brennpunkte und Auswirkungen (Th. Cottier/A.R. Kopse, Hrsg.), Zurich, 1998, S. 887 bis 924; Ein didaktisches Experiment an der Universität St. Gallen und ein Plädoyer für eine transaktionale Lehrmethode im modernen Wirtschaftsrecht,�in: Solothurner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1998, Solothurn 1998, S. 391-411; Der Rechtsanwalt als Hochschullehrer? in: Schweizerisches Anwaltsrecht, Festschrift Schweizerischer Anwaltsverband, 1998, Bern, 1998, S. 531-545.


Da eine Rede keine Schreibe sei, ist der mündliche Vortragsstil beibehalten; die in den folgend erwähnten Publikationen enthalten Fussnotenapparate und Literaturverzeichnisse sind auch für diesen Text aussagekräftig. 
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